
Vollmacht 
 

Rechtsanwaltskanzlei 
Demin & Koll.  
Friedrich-Ebert-Str. 78a 
85055 Ingolstadt 
  
Tel.: 0841 951 66 775                                Zustellungen werden nur an  
Fax: 0911 94 11 81-10                              den Bevollmächtigten erbeten!  
________________________________________________________________________ 
 
wird hiermit in Sachen  _________________________________________________ 
 
wegen    _________________________________________________ 
 
Vollmacht erteilt   
 
 1. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung 
und Zurücknahme von Widerklagen;  
 
 2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Ver-
einbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Ren-
ten- und sonstigen Versorgungsauskünften;  
 
 3. zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller 
Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, 
Fahrzeughalter und deren Versicherer, ausgenommen ist die Empfangsvollmacht für Rest-
wertangebote); 
 
 4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen zur Abgabe und Entgegen-
nahme von einseitigen Willenserklärungen in Zusammenhang mit der oben unter „we-
gen“ genannter Angelegenheit.  
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und Folgeverfahren aller 
Art (insbesondere Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung-, Zwangsverwal-
tungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren). Sie umfasst insbesondere die 
Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teil-
weise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen 
oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch 
Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbe-
sondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von 
sonstiger Stelle zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.  
 
5. In der beabsichtigen Angelegenheit bin ich gem. § 49 b Abs. 5 BRAO von meinem Pro-
zessbevollmächtigten darauf hingewiesen worden, dass sich die zu erhebenden Rechtsan-
waltsgebühren nach dem Gegenstandswert richten. 
 
 
________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 


